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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §10;

AVG §45 Abs3;

1. AVG § 45 heute

2. AVG § 45 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Ein Arbeitsloser, dem vom AMS eine Maßnahme zugewiesen wurde, ohne ihm die dazu berechtigenden Umstände

näher zu spezi9zieren und vorzuhalten, kann im Falle der Weigerung, der Zuweisung Folge zu leisten, nicht vom Bezug

der Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung nach § 10 AlVG ausgeschlossen werden. Diesbezügliche

Versäumnisse anlässlich der Zuweisung zur Maßnahme können im späteren Verwaltungsverfahren nicht nachgeholt

werden (vgl. das hg. Erkenntnis vom 21. Jänner 2009, Zl. 2006/08/0012, mwN).Ein Arbeitsloser, dem vom AMS eine

Maßnahme zugewiesen wurde, ohne ihm die dazu berechtigenden Umstände näher zu spezi9zieren und vorzuhalten,

kann im Falle der Weigerung, der Zuweisung Folge zu leisten, nicht vom Bezug der Geldleistung aus der

Arbeitslosenversicherung nach Paragraph 10, AlVG ausgeschlossen werden. Diesbezügliche Versäumnisse anlässlich

der Zuweisung zur Maßnahme können im späteren Verwaltungsverfahren nicht nachgeholt werden vergleiche das hg.

Erkenntnis vom 21. Jänner 2009, Zl. 2006/08/0012, mwN).
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